
Beschluss  

 

      

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinie Methoden 
vertragsärztliche Versorgung: Personelle und 
räumliche Anforderungen an 
diamorphinsubstituierende Einrichtungen 

Vom 17. Januar 2013 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 17. Januar 2013 beschlossen, 
die Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung (MVV-RL) in der Fassung vom 
17. Januar 2006 (BAnz S. 1523), zuletzt geändert am 24. November 2011 (BAnz 2012 
S. 747), wie folgt zu ändern: 

I. In Anlage I Nummer 2 wird § 10 wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1 wird Satz 3 wie folgt neu gefasst: 

„Hierfür sind eine angemessene Anzahl Arztstellen und qualifizierter nichtärztlicher 
Stellen in Voll- oder Teilzeit vorzuhalten. 

2. In Nummer 1 werden nach Satz 3 die folgenden Sätze 4 und 5 eingefügt: 

„Während der Vergabezeiten und der Nachbeobachtung muss eine Ärztin oder ein 
Arzt in der Einrichtung anwesend sein. Außerhalb dieser Zeiträume muss die 
ärztliche Betreuung durch die Anwesenheit einer Ärztin oder eines Arztes oder 
durch eine ärztliche Rufbereitschaft gewährleistet sein, um die ärztliche 
substitutionsgestützte Behandlung sicherzustellen.“ 

3. In Nummer 3 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 

„Zur Gewährleistung des Behandlungsauftrages verfügt die Einrichtung zur 
Betreuung der Patienten über Räumlichkeiten, die in geeigneter Weise eine 
Trennung von Wartebereich, Ausgabebereich und Überwachungsbereich nach 
erfolgter Substitution ermöglichen.“ 

 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft.  

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
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Berlin, den 17. Januar 2013 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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